
· ) GRENZJ\NOERUNGSVERTRAG 

._ Eingliederung -

zwischen der 

Stadt Büdingen 

und der 

Gemeinde Wolf 



G R E N Z Ä N D E R U N G S V E R T R A G -----------------------------------------
- EINGLIEDERUNG -

Die Stadt Büdingen, vertreten durch den Magistrat 

und 

die Gemeinde Wolf 
vertreten durch den Gemeindevorstand, 
schließen in Ausführung der Beschlüsse der Stadt
verordnetenversammlung in Büdingen vom 26.11.1971 

und 

der Gemeindevertretung in Wolf 

vom 16.11.1971 

gemäß §§ 16 bis 18 der Hessischen Gemeindeordnung 
vom 25.2.1952 in der Fassung vom 1.7.1960 (GVBl. S. 103) 

f 61genden 
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§ ~·1 

Eingliederung·-· Name -- Stadtteil.be:z,eic.hnung 

(1) Die Gemeinde w 0 1 f wird aus Gründen des 

öffentlichen Wohles in die Stadt Büdingen eingegliedert„ 

Die Eingliederung solJ. zum 3"1 „ Dezember '197'1 rechts

wirksam werden. 

(2) Der Name der Stadt Büdingen und ihre Stadtrechte 

bleiben erhalten& 

( 3) Die bisherige Gemeinde W o 1 f soll ihren Namen 
künftig als Stadtteilbezeichnung weiterführen„ 

Die Stadtteilbezeichnuhg wird auf den Ortstafeln angebracht"' 

§ 2 

Rechtsnachfolge 

Die Stadt Büdingen ist die Rechtsnachfolgerin der Gemeinde 

W o 1 f und tritt mit dem Tage der Rechtsw.irl:~& 

.samkeit der Eingliederung in alle Rechte und Pflichten de·.·~' 

bisherigen Gemeinde W o 1 f ein. 

( ·'' '" \_ c:. / 

§ ? 

Nacnwah} 

Organe der· eingeg}.ieö.srten Gemeinde w 0 1 f 

unter·„ 

Die Ve~tragsparteieu 22na sieb 62rUber einig~ 

Nachwahl mit; fö.i1.)kE :'...cht~ au.f die 
.· .. 
l Iil 1_: 8 . .ti .. -c 



Statusrechte der Einwohner 

ßowe i t die Wohnung oder· der Auf enthai t in der bisherigen 

Gemeinde W o 1 f für Rechte und Pflichten maß

gebend sind, ·werden die Wohn- und Aufenthaltsdauer in der 

neuen Gemeinde ohne Unterbrechung angerechnete 

§ 5 
Ortsrecht 

Das jeweilige Ortsrecht der bisherigen Stadt Büdingen und der 
bisherigen Gemeinde W o 1 f gilt in den künftigen 
Stadtteilen weiter, bis die neue Stadtverordnetenversammlung 
neues Ortsrecht erläßt5 

§ 6 

Bebauungspläne 

Die für das Gebiet der bisherigen Gemeinde W o 1 f 

erlassenen rechtskräftigen Bebauu.."'1.gspläne gelten als Bebauungs
pläne der neuen Stadt ohne die zeitliche Begrenzung i. S. von 
§ 5 dieses Vertrages forte 

§ !' 

Ortsbeirat , Verwaltungsstellenleiter 

(1) Für den künftigen Stadtteil w 0 1 f wird 
ein Ortsbeirat gemäß § 82 HGO geschaffen~ 

(2) Die Zahl der Ortsbei:r·atsmi tg1 ied.sr beträgt 12. 

Bis zur Neuwahl ö.ei.:. Sta.d t.p a r J.a.m.entes bilden der bisherige 
Bürgermeister ~ di e bish.e.r:iger; P,eigeordneten und die bis
herigen Gemeindevertreter den Ortsbeiratm 

( 3) Bis zur NeuwahJ. c e2 St.3.C.t;parl arnentes wird der bisherige 
Bürgermeister zw1 OrtsbEiratevorsitze~den bestellt. 
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(4) Der Ortsbeiratsvorsitzende erhält eine Aufwandsentschädigung 

in Höhe von 2~50 DM pro Einwohner und Jahre Maßgeblich ist 

die Einwohnerzahl', die von dem Statistischen Landesamt zu

letzt veröffentlicht wurdec 

(5) Für jeden Stadtteil wird auf die Dauer von mindestens 3 Jahren 

nach Inkrafttreten des Grenzänderungsvertrages ein Verwaltungs

stellenleiter bestellto Die Stelle wird von dem bisherigen 
Bürgermeister wahrgenommen„ Steht der bisherige Bürgermeister 

hierfür nicht zur Verfügung, wird der Verwaltungsstellenleiter 
vom Magistrat der Stadt Büdingen im Einvernehmen mit dem Orts
beirat bestellt. 

(6) Der Verwaltungsstellenleiter erhält eine Aufwandsentschädigungs 
Diese beträgt 50 % der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche 
Bürgermeister nach dem I~ Gesetz über die Aufwandsentschädigung 
und den Ehrensold der ehrenamtlichen Bürgermeister und der 
ehrenamtlichen Kassenverwalter der Gemeinden vom 7,,,, Okt„ '1970 
(GVBl~ S„ 635)„ 

Nimmt der bisherige ehrenamtliche Bürgermeister die Stelle des 
Verwaltungsstellenleiters wahr~ dann beträgt die Aufwandsent
schädigung 50 % der letzten Aufwandsentschädigung, die der 
ehrenamtliche Bürgermeister erhalten hat„ 

(7) Für den Fall~ daß der bisherige Bürgermeister in den Dienst 
der Stadt Büdingen als hauptamtlicher Bediensteter übernommen 
wird, entfällt die Aufwandsentschädigung gem o Ziffer 6 0 

(8) Die Einrichtung dieser örtlichen Verwaltung, die Abgrenzung 
der Ortsbezirke und die Zahl der Ortsbeiratsmitglieder sind 

in der neuen Hauptsatzung zu regelnG 

Die Bestimmungen der Ziffern 3, 4, 5 und 6 bleiben unberührt e 

§ 8 

Mitwirkung der bisherigen Organe des Stadtteils Wolf 
in den Organen der Stadt Büdingen 

Bis zur Neuwahl des Stadtparlamentes der Stadt Büdingen gelten 
folgende Bestimmungen ~ 
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(1) Die bisherige Gemeindevertretling wählt aus ihrer Mitte einen 
Vertrete·r und einen Stellvertreter für das Stadtparlament 

der Stadt Büdingene 
Der Vertreter, im Falle seiner Verhinderung sein Stellver
treter, nimmt an den Sitzungen des Stadtparlamentes mit 
beratender Stimme teil~ 

(2) Der Vertreter, im Falle seiner Verhinderung sein Stellver
treter; nimmt an den Sitzungen der Ausschüsse mit beraten
der Stimme teil, wenn in den Ausschüssen ein Gegenstand be
raten wird, der den Stadtteil des Vertreters betrifft. 

(3) Der bisherige Bürgermeister, im Falle seiner Verhinderung 
sein allgemeiner Vertreter, nimmt an den Sitzungen des 
Magistrats der Stadt Büdingen mit beratender Stimme teil. 

§ 9 
Dienstrecht 

Die Bediensteten (Beamte, Angestellte, Arbeiter) der bisherigen 
Gemeinde W o 1 f werden unter Beachtung der gesetz
lichen Vorschriften in den Dienst der Stadt Büdingen übernommene 

§ 10 

Schiedsmanns- u~ Standesamts
bezirk 

(1) Es ist sicherzustellen, daß der künftige Stadtteil Wolf 
dem 

a) Schiedsmaimsbezirk 

b) Standesamtsbezirk 

der Stadt Büdingen zugeordnet wirda 

(2) Unabhängig von dem Termin des Inkrafttretens dieses Vertrages 
wird der Standesamtsbezirk ab 1„ Januar 1972 dem Standesamts
bezirk der Stadt Büdingen zugeordnet. 
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§ 11 

Investitionsmaßnahmen 

(1) Die Stadt Büdingen verpflichtet sich, folgende In
vestitionsmaßnahmen im künftigen Stadtteil Wolf 
vordringlich durchzuführen: 

a) Erweiterung des Friedhofes um ca. 1.000 qm„ 

b) Neubau einer Friedhofshalle. 
Die .Kosten belaufen sich nach einem bei der 
Gemeinde vorliegenden Plan bei e'inem umbauten 
Raum von 150 cbm auf ca. 40.000,-- DM. 

c) Herrichtung einer ehem. Wohnung im Anschluß 
an den jetzigen Sitzungsraum der Gemeindever
·waltung in dem Haus "Dudenröder Straße 29". 

d) Fertigstellung der Baustraßen im Baugebiet 
mit ca. 300 lfdm und Installation von Be
leuchtwigskörpern im Baugebiet. 

e) Ausbau eines Verbindungsweges von Wolf nach 
Büdingen am Erbacher Hof vorbei, Länge etwa 
400 m. Der Ausbau soll entsprechend . dem bereits 
ausgebauten Weggelände erfolgen. 

f) A~stellung eines Bebauungsplanes für die 
Baugebiete "Wolbig" und "Froschgärten" sowie 
deren Erschließung. 

g) Umbau der jetzigen Schule nach Aufgabe der 
Grundstufenschule zu einem Dorfgemeinschafts
haus. 

h) Erstellung eines Feuerwehrgerätehauses. 
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(2) Die vorstehend genannten Investitionsmaßnahmen sind unter 

vorwiegender Verwendung der der Stadt . aufgrund der Ein

gliederung der Gemeinde W 9 1 f zufließenden 

erhöhten Schlüsselzuweisungen (§ 9 Abs. 2 Nr. 3 FAG) 

innerhalb des Ausgleichszeitraumes von 9 Jahren zu ver

wirklichen„ 

(3) Rangfolge und Dringlichkeit der vorstehend genannten In

vestitionsmaßnahmen sind unter besonderer Beachtung des 

dem Ortsbeirat zustehenden Anhörungsrechts zu bestimmen. 

§ 12 

Zusatzvereinbarung 

Die Zusatzvereinbarung ist Teil dieses Vertrages. 

§ 13 
Regelung von Meinungsverschiedenheiten 

(1) Meinungsverschiedenheiten, die sich bei .Anwendung des 

Grenzänderungsvertrages ergeben, regelt die Aufsichts

behörde„ 

Das gleiche gilt, soweit dieser Vertrag für die Rechts

nachfolge, die Verwaltung und das Ortsgericht keine er

schöpfende Regelung enthält~ 

(2) Die Erfülllll1g und Durchsetzung der vertraglichen Ab

machungen erfolgt mit den gesetzlichen Mitteln der 

Aufsichtsbehörde~ 

§ '14 

Inkrafttreten 

Dieser Vertrag tritt nach Genehmigung durch die Aufsichts

behörde mit dem Tag in Kraft, den die Landesregierung als 

) 
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Zeitpunkt der Eingliederung der Gemeinde Wolf 
in die Stadt Büdingen bestimmt~ 

Büdingen, den 26~11.1971 

Bürgermeister 
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Wolf, den 26~11~1971 

ß~ .· / 

Bürgermeister 

Erster Beigeordneter 



ZUSATZ VEREINBAR U' N G 

zum Eingliederungsvertrag zwischen der Stadt Büdingen 
und der Gemeinde Wolf 
------------------~----------------------------------' . . 

1. Gemeindevermögen 

Bei Veräußerung von Gemeindevermögen ist der Erlös 

für Maßnahmen innerhalb der jetzigen Gemeinde Wolf 

zu verwenden. 

2. Weiterer Ausbau von Feld- und Waldwegen. 

3. Die Vatertierhaltung ist sicherzustellen. 

4. Brandschutz 

Die freiwillige Feuerwehr des Stadtteils Wolf bleibt 
bestehen. 

Büdingen, den 26e11o1971 Wolf, den 26.11.1971 

/ 
/ · 

/,14 t:,~i~-(.,;:-c-c. 
Bürgermeister Bürgermeister 

/ ~ 

~/>l J'./.A/•. _·.--, ~"'t-1._~/ 
... 

Stadtrat Erster Beigeordneter 


